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Racial Profiling ist als Begriff mittlerweile im deutschsprachigen Raum an-
gekommen. Die polizeiliche Praxis, Menschen aufgrund ihrer vermuteten 
nichtdeutschen Herkunft zu verdächtigen und zu kontrollieren, wird in 
Deutschland jedoch meist nur im Zusammenhang mit der Kontrolle illega
lisierter Migration diskutiert und oft von Effizienz- oder Einzelfalldiskursen 
begleitet. Die rassistische Polizeigewalt der 1990er Jahre oder auch der 
unter dem Terrorismusmantel verschleierte antimuslimische Rassismus 
der 2000er Jahre werden selten mit dem aktuellen Diskurs verknüpft; viel-
mehr wird Racial Profiling dargestellt, als sei es ein neues Phänomen. Eine 
Erklärung dafür könnte die fehlende (sprachliche sowie inhaltliche) Über-
setzung des relativ neu übernommenen Anglizismus sein. Er verschleiert, 
dass das Problem einer kriminalisierenden, diskriminierenden, rassifizieren-
den und nicht zuletzt rassistischen Polizeipraxis keine angelsächsische oder 
angloamerikanische und vor allem keine neue Erscheinung ist, sondern es 
diese Praxen auch hier schon lange gegeben hat und immer noch gibt. 

Als Teil des Handlungsrepertoires von Polizist*innen ist Racial Profiling 
Teil des Alltags von Abertausenden Menschen in Deutschland. Es trifft sie 
nicht in Ausnahmefällen, sondern jeden Tag beim Spazierengehen, beim 
Autofahren, beim Shoppen oder einfach beim Aufhalten im öffentlichen 
Raum. Viele Menschen erleben die rassistischen Kontrollen täglich und sie 
begleiten ihr Leben, prägen ihr Heranwachsen, formen ihre Lebensrealitäten. 
Im Grunde sollte daher nicht von Racial, sondern vielmehr von Racist Pro
filing oder rassistischem Profiling gesprochen werden, um die rassistische 
Dimension dieser Handlung hervorzuheben.1 Denn nicht nur beinhaltet 
Racial Profiling die Praxis der Verdächtigung von Menschen anhand rassi-

1 | Um diese Begrif fsabstraktion zu vermeiden, werden die drei Begrif fe im Folgenden 
synonym verwendet.
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fizierter Merkmale, sondern auch das Durchsetzen der rassistischen Gesell-
schaftsverhältnisse durch diese Praxis.

Racial Profiling geht die rassistische Annahme voraus, dass Kriminalität 
quasi als Charakteristikum von People of Color2 existiert; die vermutete Her-
kunft wird untrennbar mit kriminellen Neigungen verknüpft. Solche negati-
ven Zuschreibungen sind Teil der Klassifikationen (zum Beispiel bedrohlich/
nicht bedrohlich) und Differenzierungen, mit denen Rassismus operiert, um 
Dominanzansprüche zu artikulieren und zu legitimieren. Wenn Rassismus 
selbst als »Legitimationslegende«3 verstanden wird, die die Rechtfertigung, 
Stabilisierung und Durchsetzung von Machtverhältnissen garantieren soll,4 
dann können die rassistischen Kriminalisierungen als Legitimation und die 
rassistischen Kontrollen als Technik der Durchsetzung dieser Machtverhält-
nisse interpretiert werden. Schon allein da die Polizei das ausführende Organ 
der staatlich übertragenen Gewaltlizenz und somit auch direkt politischer 
Herrschaft ist, muss ihr Handeln stets im Rahmen von Dominanzansprüchen 
analysiert werden.

Besonders wichtig scheint dies in einem Zeitalter, welches sich durch 
Sicherheitswahn und »präventive Kontrollpolitik«5 auszeichnet und in wel-
chem nicht nur Kriminalität verhindert werden soll, sondern die Stärkung 
des »Sicherheitsgefühls« der Bevölkerung in den Vordergrund gerückt 
wird  – obwohl die subjektive Kriminalitätsfurcht äußerst selten mit der 
tatsächlichen Kriminalitätsbelastung korreliert6. Kriminalitätsfurcht und 
»urbane Paniken«7 gehen jedoch mit einer konstruierten Angst vor »territo-
rialem Kontrollverlust« der städtischen Mehrheitsgesellschaft einher, welche 
aufgrund der »Präsenz Fremder« und »als bedrohlich empfundener Grup-
pen« Angsträume konstruiert8. So bestimmen dann auch subjektive oder 
dominanzgesellschaftliche Vorstellungen von (lokaler) Normalität, Ordnung 
und Sauberkeit die Ausrichtung der Kriminalprävention und die Handlungen 
der Polizei. Die Frage, die sich dabei stellt, ist: Welche Auswirkungen haben 
diese räumlichen Nutzungsvorstellungen und -ansprüche der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft auf die Kontrollhandlungen der Polizei, insbesondere 
in Bezug auf People of Color?

2 | Der Begriff People of Color umfasst alle Menschen, die Rassismuserfahrungen 
machen.
3 | B. Rommelspacher: Was ist eigentlich Rassismus?, S. 26.
4 | Vgl. ebd.: 29.
5 | S. Krasmann: Die Kriminalität der Gesellschaft, S. 242.
6 | S. Karstedt: Der urbane Raum als Zentrum sozialer Prozesse, S. 40.
7 | Tsianos/Pieper: Postliberale Assemblage. Rassismus in Zeiten der Gleichheit, S. 124 f.
8 | S. Karstedt: Der urbane Raum als Zentrum sozialer Prozesse, S. 40.
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Dieser Beitrag widmet sich dazu den Logiken, Realitätskonstruktionen und 
Handlungsanleitungen kriminalpräventiver Polizeistrategien, in welchen 
rassistische Verdachtsmotive mit lokalen Sicherheitsdiskursen vermengt 
werden. Dabei steht die Allgegenwärtigkeit von rassistischem Profiling im 
innerstädtischen Raum im Fokus. Racial Profiling wird hier als Praxis der 
Überwachung und Kontrolle von jugendlichen People of Color in öffentlichen 
Räumen analysiert.

Im Folgenden wird dazu zunächst die heutige Kriminalprävention als 
sozialräumliche Risikokalkulation erläutert, um die Handlungen der Polizei 
in einen kriminologischen Rahmen einzuordnen. Anschließend soll anhand 
von Erfahrungsberichten aus zwei narrativen Interviews veranschaulicht 
werden, wie eine Gruppe von Jugendlichen als potenzielle Sicherheits-
gefährdung im öffentlichen Raum rassifiziert wird, um damit ihre Kontrol-
le zu legitimieren. Die Wissensbestände der direkt Betroffenen9 sind dabei 
grundsätzlich nicht nur eine notwendige Gegenerzählung zu den Aussagen 
von Polizei, Bundesregierung oder der Medien, sondern sie helfen auch, 
Tathergänge nachvollziehbar zu machen sowie die rassistischen Momente 
darin zu entlarven. Zusammen mit Erkenntnissen aus der kritischen Polizei-
forschung und der kritischen Kriminologie kann Racial Profiling so als in-
stitutionalisierter Bestandteil der Polizeiarbeit erkannt werden. Dazu soll 
hier im Verlauf zuerst auf die Bedeutung von sichtbaren, rassistischen Typi
sierungen innerhalb der polizeilichen Verdachtsgenerierung eingegangen 
werden, um dann die spezifische Bedeutung von Raumkonstruktionen und 
raumbezogenen Polizeimaßnahmen zu untersuchen. Zum Schluss wird auf 
die gewaltvollen, stigmatisierenden Wirkungen von rassistischem Profiling 
eingegangen.

9 | Der Begrif f »Betroffene« ist kritisch zu lesen, da Menschen nicht nur von Racial 
Profiling betroffen sind, wenn sie eine direkte Diskriminierung an sich selbst erleben, 
sondern auch, wenn sie direkt betroffen sein könnten oder wenn sie durch die ras-
sistische Praxis und ihren Diskurs als rassifizier te Subjekte mit adressier t werden. 
Letztlich betrif f t Racial Profiling aber nicht nur die rassistisch Kriminalisier ten und 
Adressier ten, sondern die gesamte Gesellschaft, deren Mitglieder durch die Praxis 
immer positionier t und privilegier t oder diskriminier t werden. Da es bisher jedoch 
keinen Konsens auf eine passende Bezeichnung gibt, muss dieser Begrif f verwendet 
werden, um die Kontrollier ten und von der Praxis Adressier ten von den allgemein 
Betroffenen zu unterscheiden.
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Präventive Kontrollpolitik am Beispiel Hamburg Altona

Seit der sogenannten proaktiven Wende der Polizeiarbeit Ende der 1970er 
Jahre orientiert sich diese nicht mehr reaktiv an konkreten Straftatbeständen 
und kriminellen Handlungen von Individuen, sondern will Gefahren vor ihrer 
potenziellen Entstehung antizipieren, um die Risiken für die »Sicherheit und 
Ordnung« zu minimieren. Polizist*innen wird hier ein großer Interpretati-
ons- und Ermessensspielraum gegeben, der ihnen viel Handlungsmacht ein-
räumt und viele Potenziale zum willkürlichen und diskriminierenden Macht-
missbrauch eröffnet: Sie können festlegen, was als »Sicherheit und Ordnung« 
gilt, wer oder was diese wann stört oder was in welcher Situation als Gefahr 
oder Risiko eingestuft wird. Dabei richten sie ihr Ermittlungsinteresse auf 
als gefährlich eingestufte Gruppen, Strukturen, Räume und deren Manage-
ment.10 Die Kategorisierung nimmt die Polizei selbst vor und teilt Menschen 
in sogenannte »Typen« ein.11/12 Eigentlich heterogene Gruppen werden so über 
das Charakteristikum der vermeintlichen »Gefährlichkeit« zu Risikogruppen 
gemacht, die es zu überwachen gilt.13 Die Legitimation für ihre Definitions-
macht erhält die Polizei, indem sie sich auf die »Vertretung von allgemeinen 
Interessen« bezieht, doch im Grunde diskriminiert sie einen Teil der Gesell-
schaft »[i]m Auftrag eines dominierenden Teils der Gesellschaft«.14 Die neuen 
Kontrollmodi haben dabei vor allem in Städten auch eine räumliche Kompo-
nente: »spatial governmentality« beschreibt diverse Techniken, bei denen die 
Kontrolle der Menschen(gruppen) zusehends über die Regulierung von Räu-
men und über »zoning« erfolgt – also über die Verteilung und Vertreibung 
von bestimmten Gruppen aus bestimmten Räumen.15 Das führt dazu, dass 
die Kontrollpraxis der Polizei auch räumlich selektiv ist und somit Kontrollen 
an bestimmten Orten häufiger stattfinden.16 Die Polizei rechtfertigt dies durch 
ihre Definition der Räume als »gefährlich« oder »sicherungsbedürftig« und 
ermöglicht sich dadurch rechtlich die Überwachung von Menschen, die weder 
tatverdächtig noch »gefährlich« noch »störend« sind.17

Diese Art der räumlich selektiven, präventiven polizeilichen Maßnahmen 
wird am Beispiel der Erfahrungen von Ibo und Shariff, meinen zwei Inter-
viewpartnern, deutlich. Die beiden jungen Männer sind Mitte zwanzig und 

10 | Vgl. Feeley/Simon: The New Penology, S. 452 ff.
11 | Vgl. R. Behr: Diskriminierung als Inszenierung von Ordnung, S. 40.
12 | Diese Typisierung wird im Englischen Profiling genannt
13 | Vgl. B. Belina: Räumliche Strategien kommunaler Kriminalpolitik, S. 151.
14 | R. Behr: Diskriminierung als Inszenierung von Ordnung, S. 53.
15 | S. Merry: Spatial Governmentality and the New Urban Social Order, S. 16 f.
16 | Vgl. B. Belina: Räumliche Strategien kommunaler Kriminalpolitik, S. 141.
17 | Vgl. Kant/Roggan: Vertreibung, Er fassung, Kontrolle, S. 15.
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leben im Hamburger Stadtteil Altona. Sie berichten, dass sie in ihrem Viertel 
mit extremer Polizeipräsenz aufgewachsen sind und sie und ihre Freunde 
über Jahre hinweg ohne Verdacht auf Straftaten von der Polizei überwacht 
und kontrolliert wurden.

»Das war schon so, als ich so 16, 17 war […]. Egal, wo wir jetzt waren, die sind immer 
gezielt auf uns, auf die Jugendlichen zugegangen. Ich hab noch nie gesehen, dass sie 
irgendjemand anderen kontrollier t haben oder so was, einfach noch nie, weißt du? 
Gar nicht.«18

Im Jahr 2012 führte die Hamburger Polizei immer wieder Schwerpunkt
einsätze19 und offensive Präsenzmaßnahmen im Wohnviertel der Jugend-
lichen durch. Die Einsätze fanden zeitweise jeden zweiten Tag statt. Im Juli 
2013 kam es dann zu einem gewaltvollen Übergriff durch die Polizei, nachdem 
eine größere Gruppe von Jugendlichen eine Personenkontrolle verweigerte. 
Als die Gruppe sich auf ‌lösen wollte, wurden 16 von ihnen zunächst von der 
Polizei eingekesselt, dann bei den Versuchen zu fliehen auch getreten und mit 
Schlagstöcken sowie Pfefferspray traktiert. Die Auseinandersetzung lockte 
etwa 120 Anwohner*innen auf die Straße, die sich mit den Jugendlichen so-
lidarisierten und etwa 100 zum Einsatz gerufenen Polizist*innen gegenüber-
standen. Die Boulevardpresse titelte vom »Pulverfass Altona« und sprach von 
»aggressive[n] Jugendliche[n]«, die die Polizei bedrängt hätten.20 Den beiden 
großen Polizeigewerkschaften21 zufolge seien die Polizist*innen zum »Frei-
wild für frustrierte, gelangweilte und aggressionsgeladene Jugendliche« ge-
worden22 und müssten ausbaden, »was eine verfehlte Integrationspolitik an-
gerichtet«23 habe. Die inflationär verwendeten Begriffe »Randale«, »Krawall« 
oder »Gewalteskalation«24 sollten das Gefährlichkeitspotenzial der jugend-
lichen Männer unterstreichen, die als migrantisch, desintegriert, problemhaft 
und aggressiv dargestellt werden. Dies sei auch der Grund dafür, weshalb die 
»männlichen Personen mit Migrationshintergrund« zuvor wochenlang kon
trolliert und »präventiv« durchsucht wurden.25

18 | Sharif f 2014.
19 | Interner polizeilicher Arbeitsbegrif f, der Maßnahmen an polizeilichen Brenn-
punkten zusammenfasst.
20 | T. Hirschbiegel: Pulver fass Altona.
21 | Gewerkschaft der Polizei (GdP) und deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG).
22 | Deutsche Polizeigewerkschaft: Presseerklärung.
23 | Gewerkschaft der Polizei: Altonaer Krawallnächte.
24 | Ebd.
25 | L. Kaiser: Migranten präventiv durchsucht.
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Kriminalisierung von sichtbaren »Anderen«

Diverse Studien26 belegen, dass die polizeiliche Behandlung der gesellschaft-
lich marginalisierten und sozioökonomisch schwachen Menschen oft nega-
tiven Stereotypen entspricht. Menschen, deren Lebensorientierungen nach 
Auf‌fassung der Polizist*innen »von der erwarteten Orientierung der Mehr-
heitsgesellschaft abweichen«27, werden vermehrt observiert, verdächtigt und 
kontrolliert. Als »nichtdeutsch« markierte Personen, insbesondere Männer, 
sind in diesem Zusammenhang überdurchschnittlich oft von Kontrollen 
betroffen. Viele fühlen sich aufgrund ihres zugeschriebenen Status als so-
genannte »Ausländer« gar einem Verfolgungsdruck ausgesetzt.28 Auch in Al-
tona richtet sich das Hauptaugenmerk der Polizist*innen den Aussagen von 
Ibo und Shariff zufolge auf »nicht brav« aussehende, männliche Jugendliche, 
die als »ausländisch« markiert werden.

»Es wird nicht auf ›Mensch‹ geachtet – Mensch, Mensch, Mensch alle gleich –, son-
dern auf Vorur teile. Auf Aussehen, in dem Fall auch eher auf Ausländer oder Deut-
scher, oder … was gibt’s denn noch so? Na ja, das sind ja schon die Hauptkriterien. 
Aussehen. Und die picken sie sich dann raus und die kontrollieren sie dann auch. 
[…] Man kann ja nicht sagen: ›Okay, der hat ein Sakko an, der hat ’nen Kapuzenpulli, 
der Letztere ist der Kriminelle.‹ Aber die ver fahren so, nach dem Schema.«29

Ausschlaggebend ist die Sichtbarkeit der konstruierten Devianz. Das äußere 
Erscheinungsbild und optisch kenntliche Merkmale wie Alter, Geschlecht30, 
Haar- und Hautfarbe oder Kleidung funktionieren hier als »Bedeutungsträger« 
oder »Zeichen«31 für die Typisierungen der Polizei und dienen als Schlüssel-
reize, die stereotype und rassistische Kriminalitätszuschreibungen hervor-
rufen. Diese Art der Klassifikation und Verdachtsgenerierung ist intrinsisch 

26 | Vgl. u. a. Schweer/Strasser: Einblick: Cop Culture und Polizeikultur, S. 20; T. Schweer: 
Zivile Einsatztrupps in ethnisch segregier ten Stadtteilen Duisburgs, S. 70 ff; Celikbas/
Zdun: Die türkischen Ecksteher, S. 132; FRA: Für eine effektivere Polizeiarbeit, S. 10; 
D. Hunold: Racial Profiling im multiethnischen Großstadtrevier?, S. 473 ff.
27 | D. Hunold: Racial Profiling im multiethnischen Großstadtrevier?, S. 474.
28 | Vgl. ebd.; T. Schweer: Zivile Einsatztrupps in ethnisch segregier ten Stadtteilen 
Duisburgs, S. 73; Celikbas/Zdun: Die türkischen Ecksteher, S. 132.
29 | Sharif f 2014.
30 | Frauen werden seltener zu Identitäts- und Verkehrskontrollen angehalten, sie 
kommen signifikant häufiger als Männer »in den Genuss einer informellen Lösungs-
strategie« und auch Gewalt wird Frauen gegenüber seltener angewendet (Schweer/
Strasser: Einblick: Cop Culture und Polizeikultur, S. 26).
31 | S. Hall: Rassismus als ideologischer Diskurs, S. 918.
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rassistisch und ihr ist das Moment der Diskriminierung schon inhärent, da 
sie die vermeintliche Kriminalität in die Körper und oberflächlichen Äußer-
lichkeiten der Menschen einschreibt. Man kann von einer Rassifizierung von 
Kriminalität sprechen. Die Jugendlichen fühlen sich durch die selektiven und 
maßlosen Kontrollen einem Generalverdacht ausgesetzt, dem sie nicht ent-
kommen können. Ibo sagt, er habe nie mitbekommen, wie eine weiße Person 
von der Polizei nach ihren Personalien gefragt wurde.

Die rassistischen Kriminalisierungen sind dabei nicht nur als Ausdruck von 
individuellen Rassismen der Polizist*innen im Dienst oder der Forderungen 
von Vorgesetzten zu verstehen. Vielmehr bedienen sich Polizist*innen bei ihren 
Typisierungen auch gesellschaftlich verbreitetem »rassistischem Wissen«32. 
Dieses wird durch die polizeiliche Anwendung nicht nur reproduziert, sondern 
erhält für Polizist*innen den Schein eines »Erfahrungs- oder Praxiswissens«33 
und verleitet sie dazu, die als »anders« Wahrgenommenen eher zu kontrol
lieren. Shariff nennt als weitere Auswahlkategorien für selektive Behandlungen 
der Polizei die implizierte geringe Beschwerdemacht34, die suggerierte »Dumm-
heit«35 sowie eine geringe Glaubwürdigkeit innerhalb der Gesellschaft.

»Ist ja auch in der Gesellschaft schon so drin  – ›ausländische Jugendliche sind 
kriminell‹ und so was. Deswegen weiß der Polizist auch: Wenn ich jetzt mit dem 
einen Konflikt hab, dann sind die Menschen mehr auf meiner Seite, weil ich bin der 
Polizist – der gute brave Beamte, und das ist der kriminelle jugendliche Ausländer. 
Deswegen sag ich, bei uns sind sie auf jeden Fall ungerechter als bei anderen Per-
sonen, zum Beispiel Krawattenträgern oder Anzugträgern.«36

Die rassistischen und ethnozentrischen Vorbehalte sind vor allem bei spe-
zialisierten Einsatzgruppen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im 
urbanen Raum festzustellen. Polizist*innen nehmen die Umgebung in Groß-
stadtmilieus zunehmend als feindlich wahr37 und auch die Begrenzung der 
Sondergruppen auf bestimmte Gebiete oder weitgehend homogene Täter-
profile fördert die Festigung von rassistischen Vorurteilen und Stereotypen – 
denn die »üblichen Verdächtigen« sind fast immer stigmatisiert38.

32 | Vgl. M. Terkessidis: Die Banalität des Rassismus.
33 | Schweer/Strasser: Einblick: Cop Culture und Polizeikultur, S. 15.
34 | Beispielsweise niedriger sozialer Status, verminderte Sprachkompetenz, keine Mög
lichkeit der Unterstützung durch die Öffentlichkeit, Rechtsanwält*innen oder die Medien.
35 | »Menschen, von denen sie denken, dass sie nicht so intelligent sind« (Shariff 2014).
36 | Sharif f 2014.
37 | Vgl. R. Behr: Cop Culture – der Alltag des Gewaltmonopols, S. 259.
38 | Vgl. T. Schweer: Zivile Einsatztrupps in ethnisch segregier ten Stadtteilen Duis-
burgs, S. 70.
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Konstruktion von »Brennpunkt-Räumen«

Die Stigmatisierung von Stadtteilen und Raumausschnitten ist mindestens 
genauso bedeutsam für proaktive polizeiliche Kontrollabsichten. Altona 
wurde bei der Nachberichterstattung über die Ausschreitungen im Juli 2013 
von der Hamburger Polizei plötzlich als »Stolperviertel« betitelt, wodurch 
»offenbar das Bild eines von Migranten beherrschten, gefährlichen Viertels 
erzeugt werden sollte«39, um die präsenz- und kontrollintensiven Polizei-
maßnahmen im Vorfeld des Übergriffs als legitim darzustellen. Die Ver-
räumlichung von Gefährlichkeit als »Problemzonen« oder »Brennpunkte« 
und andere Begriff‌lichkeiten, durch welche Räumen eine kriminogene 
Eigenschaft zugeschrieben wird, ist eine geläufige Legitimierungsstrategie 
der Polizei, um neue proaktive Zugriffsbefugnisse wahrzunehmen.40 Somit 
wird verschleiert, dass die Kontrolle der Räume im Grunde der Kontrol-
le der Menschen dient, die sich in ihnen aufhalten. Gleichzeitig werden 
die (indirekt) Adressierten dadurch nicht nur als potenzielle Sicherheits-
gefährdung dargestellt, sondern auch als Probleme für die und innerhalb 
der »Ordnung«.

Die Zuschreibungsprozesse werden dabei vornehmlich durch folgende 
drei Faktoren bestimmt: Erstens wird unterstellt, dass in den Räumen Ver-
haltensweisen und Handlungen stattfinden, die entweder polizeilich relevant 
und kriminalisiert sind oder normativ von dominanzgesellschaftlichen Raum-
nutzungsvorstellungen abweichen. Ob kriminelle Handlungen dort tatsäch-
lich stattfinden, ist sowohl für die Zuschreibung als auch für die Zugriffe letzt-
lich nicht von Bedeutung.41

Zweitens konstruieren Polizist*innen städtische Räume besonders dann 
negativ, wenn der Anteil von People of Color und von Menschen mit niedrigem 
sozioökonomischem Status in ihnen erhöht ist.42

Drittens haben beschwerdefähige43 Bürger*innen maßgeblichen Einfluss, 
da eine Häufung von Beschwerden etwa über Ordnungswidrigkeiten wie Ruhe-
störungen dazu führt, dass diese Orte polizeiintern als Brennpunkte betrachtet 
werden und somit dort vermehrt Personenkontrollen durchgeführt werden.44 

39 | A. Blechschmidt: Kontrollgang im Stolpervier tel.
40 | Vgl. Kant/Roggan: Vertreibung, Er fassung, Kontrolle, S. 14 ff.
41 | Vgl. B. Belina: Räumliche Strategien kommunaler Kriminalpolitik, S. 142.
42 | Konkret sind in der Studie von Hunold »Personen mit Migrationshintergrund« und 
»nichtdeutsche« Staatsbürger*innen (»Ausländeranteil«) sowie »ALG-II Empfänger« ge-
nannt. Vgl. D. Hunold: Polizei im Revier, S. 185 f.
43 | Mit Verweis auf Fußnote 34 ist die weiße Mehrheits- und Dominanzgesellschaft 
als beschwerdefähig zu verstehen.
44 | Vgl. ebd., S. 96.
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Die Kontrollpraxen dienen dadurch nicht nur der Kriminalprävention, sondern 
auch der Regulierung der Nutzung von bestimmten Räumen45 und der Be-
friedigung beschwerdefähiger Bürger*innen.

Die Stigmatisierungen der Räume und der Menschen bestätigen und ver-
stärken sich gegenseitig – sowohl innerhalb der polizeilichen Alltagswelt als 
auch für die Öffentlichkeit. People of Color werden aufgrund rassistischer Zu-
schreibungen homogenisiert und kriminalisiert. Gleichzeitig werden ihre Lebens-
räume und Orte, an denen sie sich aufhalten, gerade weil sie sich in ihnen auf-
halten, als Risikoräume stigmatisiert. Die Raumkonstruktion beruht also auch auf 
rassistischen Bildern. Und diese prägt sich wiederum auf die Menschen aus, die 
dort leben oder sich dort aufhalten. Die Jugendlichen in Altona wissen um diese 
Wechselwirkungen der Stigmatisierungen und meinen, dass die Kontrollen »öfter 
Ausländer« treffen, weil diese eher in »ich sag mal Ghettos« leben46. Auch die 
Forschungsergebnisse von Hunold47 bestätigen diesen Zusammenhang: Rassis-
tische Verdächtigungen finden besonders in negativ konstruierten Räumen statt.

Überwachen, kontrollieren, vertreiben

Ist ein Raum erst einmal als gefährlich markiert, so routinieren sich bald die 
Streifengänge der Polizei in ihnen. Polizist*innen gehen mit dem expliziten 
Vorsatz, Kontrollhandlungen auszuüben, auf Streife.48 Die Kontrollen die-
nen dabei vor allem dazu, »Präsenz im Revier« zu zeigen.49 Beispielsweise 
wird bei der sogenannten »lageangepassten Präsenz« hauptsächlich grup-
pen- und täterorientierte Überwachungs- und Abschreckungsarbeit prakti-
ziert, mit dem Ziel, »die Szene« zu verunsichern und zu zerstreuen.50

»Man kontrolliert zum hundertsten Mal die Personalausweise, auch wenn man weiß, dass 
die anschließende Datenanfrage nichts Neues ergeben wird und die ›Jungen‹ nicht positiv 
sein werden. […] [E]ntscheidend ist vielmehr, dass man die als deviant […] eingestuften 
›Jungs‹ dadurch entnervt, dass man ihnen keinen Raum lässt, um sich zu vergesellschaften, 
beziehungsweise ihnen die Bühne der wohnumfeldnahen Öffentlichkeit verleidet.«51

45 | Vgl. B. Belina: Räumliche Strategien kommunaler Kriminalpolitik, S. 137.
46 | Sharif f 2014.
47 | Vgl. D. Hunold: Racial Profiling im multiethnischen Großstadtrevier?, S. 474 f.
48 | Vgl. ebd., S. 473.
49 | Schweer/Strasser: Einblick: Cop Culture und Polizeikultur, S. 15.
50 | Kant/Roggan: Vertreibung, Er fassung, Kontrolle, S. 19.
51 | Hüttermann 2000: 540 zit. n. T. Schweer: Zivile Einsatztrupps in ethnisch segre-
gier ten Stadtteilen Duisburgs, S. 69 f.
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Die Polizei sucht explizit »Freizeiträume« von Jugendlichen auf, etwa Parks, 
Spielplätze oder Schulhöfe.52 Die Jugendlichen, die auch wirklich an diesen 
Orten »verfügbar« sind, werden eigentlich immer kontrolliert.53/54 Ibo und 
Shariff ist bewusst, dass die Jugendlichen der polizeilichen Kontrolle deshalb 
vermehrt ausgesetzt sind, weil sie sich im öffentlichen Raum aufhalten – auf 
Sportplätzen, am Kiosk oder in Parks. Neben den bereits erwähnten Aspekten 
sind somit auch Segregation, Klassenunterschiede sowie das Freizeitverhalten 
ausschlaggebend dafür, in eine Polizeikontrolle zu geraten. Dies macht die 
einschneidende Alltäglichkeit von Racial Profiling besonders deutlich, da die 
Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen kriminalisiert und zum Grund für die 
Polizeikontrollen wird. Sie leben quasi im permanenten Ausnahmezustand.

»Also als ich ein bisschen jünger war, haben wir mit Kollegen gechillt […], und viel Geld 
haben wir ja nicht wirklich in dem Alter gehabt […], deswegen haben wir halt draußen 
gechillt. Die Polizei war gut vor Ort präsent, ist immer auf uns zugekommen, nicht höf-
lich, nicht freundlich, sondern immer direkt, mit Tätergedanken – das sind die Täter, so 
müssen wir die auch behandeln –, und haben uns Platzverweise gegeben. Wenn man 
mal fragt warum […]; meistens gab’s keine Antwort.«55

Die jungen Leute sollen durch die überproportionalen Identitätsüber-
prüfungen, die Platzverweise und die stetige Präsenz der Polizei schlichtweg 
irritiert, eingeschüchtert und vertrieben werden.56 Dazu wurde Ibo zufolge in 
Altona sogar die Reiterstaffel eingesetzt. Die Jugendlichen, die zum Teil zwei-
mal am selben Tag kontrolliert wurden, empfinden den polizeilichen Zugriff 
und Eingriff auf ihre Lebenswelt als Schikane.

»Es war sogar ’ne Zeit, da sind die mit Pferden langgelaufen. Ehrlich, mit Pferden. 
[…] Die Pferde haben uns hier auf die Straße gekackt. […] Die sind rumgelaufen und 
haben auch so Leute kontrollier t, Jugendliche kontrollier t […]. Ich hab sogar mal ’nen 
Einsatz beobachtet hier, Große Bergstraße vor’m Wettbüro da. Die Jungs haben da Zeit 
verbracht, ich war auch grad mit Kollegen da, dann sind die so mit Pferden im Kreis 
um uns rum. Der eine hatte so ein bisschen Angst vor’m Pferd und wollte weg, aber 
die hat das Pferd irgendwie so gelenkt, dass er nicht wegkonnte. Das war so ein riesen 

52 | Vgl. D. Hunold: Racial Profiling im multiethnischen Großstadtrevier?, S. 473 f.
53 | Vgl. ebd: 475. 
54 | Hieran kann erkannt werden, dass Racial Profiling auch in die Funktionsweise 
der Polizeiarbeit hineinspielt und handlungsanleitend ist, da Polizist*innen letztlich 
Subjekte (das sogenannte polizeiliche Gegenüber) brauchen, um »erfolgreich« arbeiten 
zu können.
55 | Sharif f 2014.
56 | Vgl. N. Pütter: Verunsichern, verdrängen, wegsperren, S. 39.
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Monster, ein großes Pferd. Was soll das? Der Junge ist jung – im Vergleich zu mir. Was 
soll das, was jagt sie ihm so ’ne Angst ein? Aber im Endeffekt – die haben Macht, man 
kann nichts dagegen machen […]. Da haben die […] ihn halt kontrollier t, obwohl er 
Angst hatte und nichts gemacht hat.«57

Das Zuspitzen von Polizeihandlungen, die in Altona letztlich auch in einer 
körperlich gewalttätigen Auseinandersetzung endeten, sind Pütter58 zufolge 
eine »typische Konstellation im Hinblick auf die Nutzungskonflikte im öffent-
lichen Raum«: Zunächst besteht ein relativ sicherheits- oder kriminalitäts-
irrelevantes Phänomen – wie hier das »Chillen« der Jugendlichen auf den Stra-
ßen Altonas. Es finden regelmäßige, aber nicht so offensive Kontrollen statt. 
Das Nutzen der Reiterstaffel hingegen, welche Autorität, Macht, Unnahbarkeit, 
Größe, Unterwerfung, Respekt und Angst einflößen soll, stellt den symboli-
schen Übergang zu repressiveren Methoden dar, wie etwa Durchsuchungen, 
Platzverweise oder Schwerpunkteinsätze. Die Jugendlichen erkennen hinter 
der stetigen Präsenz, den Kontrollen und Platzverweisen eine Strategie, welche 
sie aus dem Straßenbild entfernen soll, um »den anderen Schutz zu bieten, 
also denen, die da jetzt in den Eigentumswohnungen wohnen«59. Die Ambi-
valenz und hegemoniale Bedeutung des Begriffs der »Sicherheit« wird hier 
exemplarisch deutlich, denn die »Sicherheit« und der Schutz der einen wird 
nur durch Schutzentzug und Verunsicherung der anderen suggeriert.

»Immer sind wir verscheucht worden […]. Es gibt einfach keinen Ort, an dem wir uns 
aufhalten können. […] Vielleicht wollen sie uns einfach belästigen oder Angst ein-
jagen, so heftig und immer weiter, bis wir sogar ausziehen oder so, weil wir Angst vor 
der Polizei haben.«60

Die Gewalt des Ausschlusses und der Entrechtung

(Spatial) Racial Profiling ist in vielerlei Hinsicht ein Gewaltakt. Zum einen 
sind die physischen Handlungen der Polizei gewaltvoll – Kontrollen, Platzver-
weise, Durchsuchungen, das Fortjagen und Vertreiben, bis hin zu Übergriffen. 
Aber auch die stetige Präsenz der Polizei und ihr Auftreten sind Formen von 
Gewalt. Zwei weitere Dimensionen erhält die Gewalttätigkeit dadurch, dass 
die Handlungen der Polizist*innen öffentlichkeitswirksam sind: People of 
Color werden erstens öffentlich gedemütigt und zweitens werden nicht nur 

57 | Sharif f 2014.
58 | N. Pütter: Verunsichern, verdrängen, wegsperren, S. 43.
59 | Ibo 2013.
60 | Sharif f 2014.
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bestehende Vorurteile und Stigmata gegen People of Color gefestigt, sondern 
auch neue Stigmata produziert, durch welche diese in einen Zusammenhang 
mit Kriminalität, Devianz und Normabweichung gestellt werden.

Die Stigmata und Diffamierungen,61 aber auch die brutale Wirklichkeit 
der stetigen Kontrollen wirken sich schließlich auf die Lebensrealität der Be-
troffenen aus und manifestieren sich unter anderem in Gefühlen der Angst: 
Angst vor einer Kontrolle, Angst vor einer erneuten Erniedrigung, Angst vor 
Gewalt, oder auch Angst, dass Polizist*innen einem »etwas in die Tasche ste-
cken oder so«62.63 Die Angst, kontrolliert zu werden, führt auch zur Inter-
nalisierung von Selbstkontrollhandlungen: Um Kontakt mit der Polizei zu 
vermeiden, regulieren Betroffene von rassistischem Profiling unter anderem 
die Routen, auf denen sie sich im Raum bewegen, oder ihre Kleidung und ihr 
äußeres Erscheinungsbild.64 Hinzu kommen Gefühle der Hilf ‌losigkeit sowie 
nicht akzeptiert zu werden, nicht willkommen zu sein und ausgeschlossen zu 
werden.65

»Wir sind hier und wir wollen hier auch bleiben. […] Sie wollen einfach eine andere 
Zielgruppe […]. Man fühlt sich einfach in der eigenen Gegend nicht mehr wohl und das 
ist das, was uns aufregt. […] Es macht uns platt. Wirklich, es macht uns platt. […] 
Das tut weh.«66

Diese Gefühle der Ausgeschlossenheit sind Teil der gewaltvollen Wirkungen 
von rassistischen Verdächtigungen, vor allem aber auch von Spatial Racial 
Profiling. Die rassifizierten Jugendlichen  – und allgemein als störend, ab-
weichend oder gefährlich stigmatisierte People of Color – sollen der territo-
rialen Kontrolllogik entsprechend aus bestimmten öffentlichen Räumen aus-
geschlossen werden. Dabei wird ihnen aber auch die Möglichkeit verwehrt, 
diese Räume selbstbestimmt zu nutzen. Solche Ausschlüsse sind tief in der 
strategischen Logik des Rassismus verankert, denn Rassismus dient stets der 
Exklusion bestimmter Gruppen vom Zugang zu Ressourcen – seien sie sym-
bolisch, kulturell oder materiell.67 Nach Biplab Basu von der Kampagne für 
Opfer rassistischer Polizeigewalt sind die Kontrollen »ein klares Signal an die 
Kontrollierten, […] dass sie immer außerhalb des ›Wirs‹ leben werden müs-

61 | Vgl. dazu auch den Beitrag von Claudia S. Wilopo und Tino Plümecke, »Die Kont-
rolle der ›Anderen‹« in diesem Buch, S. 139 ff.
62 | Ibo 2013.
63 | D. Harris: »Driving while Black« and all other Traffic Offenses, S. 570.
64 | Ebd.
65 | Ebd.; ADS: Polizeikontrollen nach der Hautfarbe.
66 | Ibo 2013.
67 | Vgl. S. Hall: Rassismus als ideologischer Diskurs, S. 913.
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sen, dass sie nicht erwarten dürfen, dass die gesamtgesellschaftlichen Res-
sourcen auch an sie verteilt werden würden«68. Diverse Studien dazu, unter 
anderem von Amnesty International, zeigen, dass die direkte Folge fokus-
sierter und (rassistisch) selektiver Polizeipräsenz nicht nur Einzelpersonen, 
sondern gesamte Communitys betreffen kann und dazu führt, dass diese 
ihr Vertrauen in die Polizei verlieren. Sie wenden sich von ihr, aber auch von 
der Mehrheitsgesellschaft ab, da ihnen auf unterschiedlichste Weise deut-
lich gemacht wird, dass sie nicht erwünscht sind.69 Die Abwendung ist keine 
Abkoppelung, sondern eine Resignation, eine Enttäuschung gegenüber der 
Gesellschaft, welche ihnen die Zugehörigkeit abspricht.70 Dies bringt auch 
Gefühle der Erniedrigung, der erfahrenen Ungerechtigkeit, der Wut und der 
Trauer.

»Wenn man so etwas oft er fährt, dann, ach, ich weiß nicht. Bei mir kommt alles zu-
sammen. Wut. Warum macht er das? Bin ich ehrlich ein Mensch zweiter Klasse? […] 
Dann Trauer über diesen Gedanken, bin ich ein Mensch zweiter Klasse für ihn? Wie 
kann er so sein? Ehrlich, richtige Trauer.«71

Ein Mensch zweiter Klasse zu sein bedeutet für Shariff, nicht die gleichen 
Rechte genießen zu können wie der Rest der Gesellschaft. Racial Profiling ist 
tatsächlich auch immer eine Entrechtung, ein Ausschluss aus der Teilhabe an 
demokratischen, rechtsstaatlichen Ressourcen. People of Color werden fun-
damentale Rechte genommen, wie das Recht auf Gleichbehandlung72 sowie 
das Recht, nicht diskriminiert73 zu werden, nicht unter einen Generalverdacht 
gestellt zu werden, nicht ohne begründeten Verdacht kontrolliert zu werden. 
Tatsächlich müssen rassistische Kontrollen, aber insbesondere die oft dazu 
stattfindenden Durchsuchungen, meistens nach Verhältnismäßigkeit und 
Rechtmäßigkeit hinterfragt werden. Auch wenn die Polizei im Rahmen pro-
aktiver Kontrollen einen handlungsbestimmenden Verdacht formulieren darf, 
der nicht dem Anfangsverdacht (zureichende tatsächliche Anhaltspunkte) für 
eine Strafverfolgung entspricht, muss sie zumindest ihre Verdachtsgründe 
benennen können und die vermeintliche Gefahr, die verhindert werden soll, 
konkretisieren, da jede Kontrolle ein Eingriff in die Freiheits- und Persön-

68 | B. Basu: Die Lüge von der Neutralität, S. 91.
69 | Vgl. AIUSA: Threat and Humiliation, S. 21 f.
70 | Vgl. ADS: Polizeikontrollen nach der Hautfarbe; H. Cremer: Racial Profiling«  – 
menschenrechtswidrige Personenkontrollen nach § 22 Abs. 1a Bundespolizeigesetz, S. 8.
71 | Sharif f 2014.
72 | In Deutschland geschützt durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
73 | In Deutschland geschützt durch Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes.
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lichkeitsrechte ist.74 Doch da die Polizei hier sowohl Definitionsmacht über die 
»Gefahr« und die »Gefährder*innen« hat als auch über den Inhalt ihrer eigenen 
»Lageerkenntnisse« und »polizeilichen Erfahrungen« (die Legitimationen und 
Eingangsvoraussetzungen für proaktive Kontrollen), kann die Rechtmäßigkeit 
der Polizeikontrollen in den seltensten Fällen überprüft werden.75 Die Illegitimi-
tät und Illegalität vieler Kontrollen ist somit durch die Ausnutzung der polizei-
lichen Gewaltlizenz nicht nur eine Entrechtung, sondern auch ein Gewaltakt.

Fazit

Racial Profiling ist als Begriff zwar mittlerweile in Deutschland angekommen, 
aber polizeiliche oder politische Versuche, es zu verhindern, gibt es kaum. 
Die deutsche Bundesregierung meint, deutsche Polizist*innen würden nicht 
rassistisch handeln, da dies schließlich rechtswidrig sei, und die deutschen 
Polizeigewerkschaften verteidigen sich genauso zirkulär gegen den Rassis-
musvorwurf.76 Die Behauptung der Bundesregierung, dass die Polizei immer 
gesetzestreu handle, ist jedoch fahrlässig. Sie entzieht sich damit nicht nur der 
eigenen Verantwortung, dies zu prüfen und Missachtungen zu verhindern, 
sondern auch der massiven Kritik seitens diverser deutscher und inter-
nationaler Antirassismus- und Menschenrechtsverbände und -gremien77 sowie 
den Forschungsergebnissen der wenigen, aber dennoch vorliegenden wissen-
schaftlichen Studien, ohne dabei selbst etwa statistische Daten vorzuweisen, 
die ihre Behauptung stützen78. Viel drastischer ist jedoch, dass die Bundes-
regierung die rassismusgeprägten Erfahrungen und Lebensrealitäten von Peo-
ple of Color nicht ernst nimmt. Und auch die zivilgesellschaftliche Empörung 
über die rassistische Polizeipraxis bleibt in Deutschland bisher weitgehend 
aus. Die Leugnung von Polizei und Staat, rassistisch zu handeln, entspricht 
dem fehlenden deutschen Bewusstsein über strukturellen Rassismus und der 
Weigerung der Auseinandersetzung damit. Somit findet erst recht keine Kon-
frontation mit jenen Rassismen statt, die sich auf höchster staatlicher Exekutiv-
ebene institutionalisiert haben.

74 | Eine Ausnahme sind anlass- und verdachtsunabhängige Kontrollen, bei welchen 
die Eingrif fsbefugnisse in den jeweiligen Polizeigesetzen der deutschen Bundesländer 
oder im deutschen Bundespolizeigesetz (Ar t. 22 Abs. 1a) zu finden sind.
75 | Kant/Roggan: Vertreibung, Er fassung, Kontrolle, S. 15.
76 | Vgl. H. Busch: Institutionalisier ter Rassismus: Racial Profiling nicht nur bei Kon-
trollen, S. 5.
77 | Vgl. ECRI: Dritter Bericht über Deutschland; AI: Racial/Ethnic Profiling.
78 | Vgl. Deutscher Bundestag: »Racial profiling« bei verdachtslosen Personen-
kontrollen der Bundespolizei, S. 5.
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Diese Art der Leugnung von Racial Profiling macht exemplarisch deutlich, 
dass (vor allem institutioneller) Rassismus und rassistische Praktiken »immer 
systematisch Ausgrenzung und Diskriminierung produzieren, ohne sich ex-
plizit und vorsätzlich rassistischer Begründungs- und Deutungsmuster zu be-
dienen«79. Die besondere Leistung des Spatial Racial Profiling ist es, nicht mehr 
von »gefährlichen Fremden« zu sprechen, sondern von gefährlichen Orten, von 
Brennpunkten oder Problemquartieren. Während Racial Profiling deutlich 
macht, dass durch den Generalverdacht eine Rassifizierung von Kriminalität, 
Gefährlichkeit und Verdacht erfolgt, bringt das Attribut spatial zum Vorschein, 
dass ebenso eine Rassifizierung von Räumen stattfindet.

Der Bezug auf Räume verschleiert den dahinterliegenden Rassismus und 
legitimiert den Zugriff auf People of Color als kriminalpräventive Polizei-
handlung zur Herstellung der »Sicherheit und Ordnung«. Die vermeintlich 
produzierte Sicherheit ist aber vielmehr eine Absicherung der rassistischen 
Ordnung. Denn (Spatial) Racial Profiling beinhaltet als Praktik des Rassismus 
mehr als die rassistische Kontrolle von rassifizierten Menschen oder deren Ver-
dächtigung: Es dient auch und vor allem der Aufrechterhaltung hegemonialer 
rassistischer Gesellschaftsverhältnisse.
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